
 

 

„Jährliches Dokument“ gemäß § 10 WpPG 
 
Am 01. Juli 2005 ist das Wertpapierprospektgesetz (WpPG) in Kraft getreten. Nach § 10 
WpPG sind börsennotierte Gesellschaften verpflichtet, die Anleger mindestens einmal 
jährlich über ihre kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungen zu informieren, die in den 
vorausgegangenen zwölf Monaten erfolgt sind. Aus diesem Grund sind nachfolgend alle 
Informationen im Sinne von § 10 WpPG zusammengefasst, die die Saint-Gobain Oberland 
AG in dem Zeitraum von zwölf Monaten vor der Veröffentlichung dieses jährlichen 
Dokuments veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat. 
  
  
Ad-hoc-Meldungen gemäß § 15 WpHG 
Ad-hoc-Meldung vom 01.07.2005 
„Saint-Gobain Oberland veräußert Glassteinsparte an Seves-Gruppe“ 
  
Zwischenberichte  
Halbjahresbericht zum 30.06.2005 (veröffentlicht am 31.08.2005) 
  
Geschäftsberichte  
Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2004                                      (veröffentlicht am 03.05.2005) 

Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss und dem Konzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2005                                      (veröffentlicht am 07.04.2006) 

  
Veröffentlichungen von Mitteilungen gemäß §§ 63, 70 BörsZulV 
Veröffentlichung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2005 
Die Einberufung mit der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2005 wurde am 
03.05.2005 im elektronischen Bundesanzeiger, im Handelsblatt, in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, in der Börsenzeitung und in der Schwäbischen Zeitung veröffentlicht. 
 

Dividendenbekanntmachung 2005  
Die Dividendenbekanntmachung wurde am 23.06.2005 im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht und im Handelsblatt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der 
Börsenzeitung und in der Schwäbischen Zeitung abgedruckt. 
 

Veröffentlichung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2006 
Die Einberufung mit der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2006 wurde am 
07.04.2006 im elektronischen Bundesanzeiger, im Bundesanzeiger und in der Börsenzeitung 
sowie in der Schwäbischen Zeitung veröffentlicht. 

 


